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Vorwort

Die Frage nach dem was wäre, wenn wir alle determiniert wären, ließ
mich bereits seit dem vierten Semester meines Studiums nicht mehr
los. Ich klebte mir damals einen Zettel mit wenigen Stichworten für
eine eventuelle strafrechtliche Dissertation zu dem Thema Schuld an
mein Bücherregal. Damals noch von der Genetik inspiriert, richtete
sich der Gedanke im Laufe der Jahre, angeregt durch die mediale Dis-
kussion, auf die Neurowissenschaften.

Ich bin in der besonderen Situation, sowohl eine Doktormutter als
auch einen Doktorvater zu haben. Während ich für meine Doktormut-
ter die letzte von ihr betreute Doktorandin war, war ich für meinen
Doktorvater die erste Doktorandin. Mein besonderer Dank gilt ihnen.
Ich möchte mich herzlich bei Herrn Prof. Dr. Bernhard Kretschmer
bedanken, dass er die umfangreiche Erstbegutachtung von meiner
Doktormutter übernahm und dadurch zu meinem Doktorvater wurde.
Seine Worte waren eine große Bereicherung für mich. Zugleich bedan-
ke ich mich herzlich bei meiner Doktormutter Frau Prof. i.R. Dr.
Gabriele Wolfslast und schätze es zutiefst, dass sie trotz ihrer gesund-
heitlichen Einschränkungen das Zweitgutachten verfasste und schließ-
lich zusammen mit Herrn Prof. Dr. Bernhard Kretschmer, Herrn Prof.
Dr. Jens Adolphsen und Herrn Prof. Dr. Steffen Augsberg mir die Dis-
putation abnahm. Ohne das Vertrauen, das sie mir entgegenbrachte,
den Mut, den sie mir gab und die Kraft, die sie mir schenkte wäre diese
Dissertation nicht möglich gewesen. Ihre Worte werden mich auch
weiterhin begleiten.

Zudem bedanke ich mich bei meinen ehemaligen Kolleginnen und
Kollegen, die die Zeit an der Professur zu etwas ganz besonderem
machten.

Nicht zuletzt möchte ich mich liebevoll bei meinem Mann und
meiner Familie bedanken, die mich während der gesamten Ausbildung
unterstützten, mir den Rücken freihielten und mir zusprachen. Mei-
nem Mann möchte ich besonders danken, der aufopferungsvoll und
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mit viel Verzicht an meiner Seite stand, auch in Zeiten, an denen er
mich fast nur im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzend antraf. Ohne
ihn wäre das alles nicht möglich gewesen – nicht nur, weil er mich ent-
lastete, sondern weil er mich zugleich bestärkte, indem er immer eine
Schulter zum Kraftschöpfen für mich hatte.

Meiner gesamten Familie, meinem Mann und meinen Freunden
danke ich für ihre Unterstützung und die Momente, in denen sie mich
aus dem Alltag herausholten.

Abschließend möchte ich mich bei der Justus-Liebig-Universität
Gießen für die finanzielle Unterstützung durch ein Promotionsstipen-
dium bedanken und bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an
der Winterschule 2009 der Universität Heidelberg zum Thema „Ver-
antwortlichkeit – eine nützliche Illusion?“ für die anregenden Diskus-
sionen.

  
Wiesbaden im Juli 2018
Severin Mosch

Vorwort
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